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RS OGH 1986/3/20 6Ob541/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1986

Norm

GmbHG §38 Abs4

GmbHG §39 Abs4

Rechtssatz

Wer von der Stimmrechtsausübung ausgeschlossen ist, kann auch nicht in einer Vorbereitung zur Stimmabgabe

dadurch verkürzt worden sein, daß der Mehrheitsgesellschafter bei seiner Antragstellung in der Generalversammlung

von der in der Einberufung mitgeteilten Tagesordnung in unvorhersehbarer Weise abgewichen ist.
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